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Merkblatt für externe Praxisausbildende 

Grundlagen 

− Rechtsgrundlagen betreffend Bachelorstudiengang in Sozialer Arbeit (Studienordnung zum Bachelorstudi-

engang Soziale Arbeit der ZHAW inkl. Anhang). 
− Vertrag Mitarbeitende in Ausbildung, Vertrag Praktikum oder Vertrag langes Praktikum 

Voraussetzungen für externe Begleitung der Praxisausbildung 

Eine externe Begleitung der Praxisausbildung ist vorzusehen, wenn in der betreffenden Organisation keine 

geeignete interne Begleitung durch eine Fachperson möglich ist. 

Auswahl und Anforderungen an die externen Praxisausbildenden 

Externe Praxisausbildende verfügen über:  

− ein Diplom in Sozialer Arbeit (FH oder HF) 

− mindestens zwei Jahre Berufserfahrung  

− eine auf die Funktion als Praxisausbildende bezogene methodisch-didaktische Zusatzqualifikation.  

Aufgaben der externen Praxisausbildenden 

Die Aufgabe als externe Praxisausbildende beinhaltet die Anleitung, Begleitung und Qualifikation der Stu-

dierenden in ihrem Lernprozess. 

An den Ziel- und Qualifikationsgesprächen nimmt neben der externen Praxisausbildenden eine von der 

Trägerschaft/Betriebsleitung delegierte Person teil. Sie hat allerdings keine ausbildungsqualifizierende 

Funktion inne, sondern stellt die Verbindung und Rückkoppelung zur Ausbildungsorganisation sicher. 

Umfang der externen Praxisausbildungsbegleitung 

Die Begleitung beinhaltet die eigentlichen Begleitungs-/ Beratungsstunden mit den Studierenden, die Teil-

nahme an Gefässen für Praxisausbildende der ZHAW Soziale Arbeit sowie die Ziel- und Qualifikationsge-

spräche in der Praxisorganisation.  

Vertragliche Regelung Studierende, Praxisausbildende und Praxisorganisation 

Zwischen den Studierenden, den externen Praxisausbildenden und der Praxisorganisation muss ein 

schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden, der den vorliegenden Richtlinien für die externe Praxisausbil-

dung entspricht. Die Finanzierung ist zwischen den Studierenden und der Praxisorganisation auszuhan-

deln. In der Regel trägt die Praxisorganisation die Kosten für die externe Begleitung.  

Eine Kopie der vertraglichen Regelung zur externen Begleitung wird von den Studierenden der ZHAW 

Soziale Arbeit, Praxisausbildung Bachelor, gemeinsam mit dem ZHAW-Ausbildungsvertrag zugestellt. 

  


